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Ordnung für die Studierendenschaft der Augustana‑Hochschule Neuendettelsau(OSt)

P r ä a m b e l

Wir wollen in Freiheit unter dem Wort Gottes Verantwortung füreinander wahrnehmen. Jeder und jede in der Gemeinschaft unserer Hochschule soll seine und ihre Interessen und Anliegen frei vertreten können und so seinen und ihren Beitrag zum Zusammenleben leisten.

Die Studierendenschaft (StS) der Augustana‑Hochschule Neuendettelsau (AHS) gibt sich gemäß §9 Abs. 4 Satzung für die Augustana‑Hochschule (AugustanaSatzg.) vom 09.04.1998  (KABl S. 111) folgende Ordnung:

Erster Hauptteil:
Allgemeine Ordnung

§1 Zugehörigkeit zur Studierendenschaft

(1) Die Studierendenschaft (StS) setzt sich zusammen aus den Studierenden der Augustana‑Hochschule (AHS).

(2) Studierende im Sinne dieser Ordnung sind ordentlich immatrikulierte Studierende und Gaststudierende. Promotionsstudenten bzw. Promotionsstudentinnen sind keine Studierenden im Sinne dieser Ordnung. Das Nähere regelt die Immatrikulationsordnung der AHS.

(3) Gaststudierende im Sinne dieser Ordnung sind Studierende, die an der AHS Gasthörer bzw. -hörerin und an einer anderen deutschen Universität oder Hochschule ordentlich immatrikulierte Studierende sind.

(4) Gaststudierende und beurlaubte Studierende sind Mitglieder der StS ohne Stimm‑ und Wahlrecht. Mitglieder der StS mit Stimmrecht haben immer nur einfaches Stimmrecht.

§2 Organe der Studierendenschaft (StS)

Organe der StS sind:

1st Die Studierendenvollversammlung. Sie ist die Vollversammlung der StS.

2nd Der Allgemeine Studierendenausschuss der AHS (AStA). Er besteht aus höchstens acht gewählten Vertretern und Vertreterinnen der StS.

3rd Der Senior bzw. die Seniora. Er bzw. sie ist einer bzw. eine der gewählten Vertreter und Vertreterinnen der StS. Das Nähere regelt der zweite Hauptteil (Wahlordnung AStA).

4th Das Männerplenum und das Frauenplenum. Das sind die Vollversammlungen der männlichen bzw. weiblichen Mitglieder der StS.

§3 Die Studierendenvollversammlung (StV)

(1) Die StV kann Beschlüsse im Namen der StS fassen. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung der StV.

(2) Die StV beschließt den Haushalt der StS. Das Nähere regelt der Vierte Hauptteil (Finanzordnung).

(3) Die übrigen Organe der StS sind gegenüber der StV verantwortlich und berichtspflichtig.

(4) Studentische Vertreter und Vertreterinnen in den Ausschüssen und im Senat der AHS sind der StV berichtspflichtig, soweit die Inhalte der Beratungen und Beschlüsse nicht vertraulich sind.

(5) Die StV wählt aus ihrer Mitte für den Berufungsausschuss gemäß §17 Abs. 1 Buchst. e) AugustanaSatzg zwei studentische Vertreter bzw. Vertreterinnen mit beratender Stimme.

(6) Die StV nimmt die Entlastung des AStA und der Verhandlungsleitung (VL) vor.

(7) Die StV wählt und entlastet die Amtsinhabenden der nicht im AStA vertretenen Referate, Wartschaften und Ausschüsse. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung StV. 

(8) Die Amtsinhabenden der nicht im AStA vertretenen Referate, Wartschaften und die Mitglieder der Ausschüsse der StV sind gegenüber der StV verantwortlich und berichtspflichtig.

(9) Die StV kann mit zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder der StS 

1st einem Mitglied des AStA nach §17 OSt;

2nd einem bzw. einer anderen Amtsinhabenden oder Referenten bzw. Referentin, der bzw. die nicht im AStA vertreten ist, oder einem Mitglied eines Ausschusses nach §25 OSt

  das Misstrauen aussprechen. 

§4 Der Allgemeine Studierendenaussschuss der Augustana-Hochschule Neuendettelsau (AStA)

(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss der Augustana-Hochschule (AStA) ist geschäftsführendes Organ der StS und vertritt sie bevollmächtigt nach außen.

(2) Der AStA besteht aus Seniorat, Finanzreferat, Genderreferat und 5 weiteren Referaten. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des AStA (GO AStA).

(3) Der AStA vertritt die StS im Senat und koordiniert das öffentliche Leben der StS.

(4) Der AStA ist zuständig für die Angelegenheiten der Studien‑ und Hochschulpolitik und des BAföG. Die BAföG‑Arbeit kann an einen Referenten oder eine Referentin delegiert werden.

(5) Der AStA vertritt die StS in den studentischen Gremien auf Landes‑ und Bundesebene.

(6) Jedem Referat des AStA obliegt auch Fachschaftsarbeit. Fachschaftsarbeit sind die Aufgaben, die sich aus der Interessenvertretung der Studierenden ergeben. Die Aufgabenverteilung regelt der AStA intern.

(7) Dem AStA obliegt die innere und äußere Presse‑ und Öffentlichkeitsarbeit. Diese Aufgabe kann delegiert werden.

(8) Der AStA vertritt die StS in baulichen Angelegenheiten der Hochschule. Die studentischen Mitglieder des Bauausschusses befragen die Studierenden rechtzeitig zu dem zu verhandelnden Bauprojekt und bringen die Anliegen der StS in den Bauausschuss ein.

(9) Der AStA wählt aus seiner Mitte für den Berufungsausschuss gemäß §17 Abs. 1 Buchst. e) AugustanaSatzg drei stimmberechtigte studentische Vertreter und Vertreterinnen.

(10) Die Mitglieder des AStA werden von der StS gewählt. Das Nähere regelt der Zweite Hauptteil (Wahlordnung AStA).

(11) Die Mitglieder des AStA sind der StV gegenüber verantwortlich und berichtspflichtig.

(12) Die Amtsperiode des AStA dauert im WS vom ersten Tag nach Vorlesungsende des SS bis zum letzten Vorlesungstag des WS, im SS vom ersten Tag nach Vorlesungsende des WS bis zum letzten Vorlesungstag des SS.

(13) Vakante AStA-Referate werden von jeweils einem anderen Mitglied des AStA kommissarisch verwaltet.

(14) Werden mehr als zwei Sitze im AStA durch Rücktritt vakant, so muss eine Nachwahl stattfinden. Das Nähere regelt der Zweite Hauptteil (Wahlordnung AStA).

(15) Der AStA wählt in seiner ersten Sitzung im Semester aus seiner Mitte den Prosenior oder die Proseniora.

§5 Der Senior oder die Seniora

(1) Der Senior oder die Seniora wird von der StS gewählt. Das Nähere regelt der Zweite Hauptteil (Wahlordnung AStA ).

(2) Er oder sie ist

1st Repräsentant bzw. Repräsentantin der StS in der Öffentlichkeit, 

2nd Vertrauensstudent bzw. Vertrauensstudentin,

3rd Vorsitzender bzw. Vorsitzende des AStA, 

4th Fachschaftssprecher bzw. Fachschaftssprecherin.

(3) Der Senior bzw. die Seniora ist gegenüber der StV verantwortlich und berichtspflichtig. Davon unberührt sind Fragen, die im Zusammenhang mit seiner bzw. ihrer Funktion als Vertrauensstudent bzw. Vertrauensstudentin stehen.

(4) Der Senior bzw. die Seniora vertritt zusammen mit einem weiteren Mitglied des AStA die StS in der Dienstbesprechung der AHS.

§6 Das Männerplenum und das Frauenplenum

(1) Das Männerplenum bzw. Frauenplenum ist die Vollversammlung der männlichen bzw. weiblichen Mitglieder der StS. Näheres regelt die Geschäftsordnung für die Arbeit des Genderreferats.

(2) Das Männerplenum und das Frauenplenum sollen aus ihrer Mitte mindestens einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin zur Wahl des Genderreferenten bzw. der Genderreferentin vorschlagen.

§7 Referate außerhalb des AStA, Ausschüsse, Wartschaften

(1) Die StV kann auf Antrag eines Mitgliedes der StS Referate außerhalb des AStA, Wartschaften und Ausschüsse einrichten. Die Amtsinhabenden sind gegenüber der StV verantwortlich und berichtspflichtig, soweit die Inhalte der Beratungen und Beschlüsse nicht vertraulich sind.

(2) Im Sinne dieser Ordnung ist

1st eine Wartschaft die Übertragung einer einzigen Aufgabe im Alltagsleben der  StS,

2nd ein Referat die Übertragung eines Aufgabenbereiches,

3rd ein Ausschuss ein vorbereitendes Beschlussorgan der StV,

4th der Wahlausschuss ein Ausschuss mit besonderen Rechten und Pflichten, die durch §§9ff OSt näher geregelt sind.

(3) Die Referate außerhalb des AStA organisieren in Absprache mit dem AStA, der die Aktivitäten koordiniert, das öffentliche Leben der StS.

(4) Ausschüsse besitzen die Pflicht, sich mit den ihnen überwiesenen Vorlagen, Anträgen und Problemstellungen und mit diesen in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Fragen zu befassen. Sie sind zu rascher Erledigung verpflichtet.

(5) Betrifft eine Vorlage oder Problemstellung oder ein Antrag mehrere Ausschüsse oder Referate außerhalb des AStA, so muss ein Ausschuss oder ein Referat als federführend bezeichnet werden.

(6) Der AStA des WS soll einen Bedarfsplan erstellen, welche Wartschaften, Referate und Ausschüsse weiterhin benötigt werden, bzw. welche gestrichen werden können oder neu eingerichtet werden sollen. Dieser Plan soll in der letzten StV des WS zur Abstimmung vorlegt werden. Der Bedarfsplan wird mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen in der StV beschlossen.

(7) Die Amtsinhabenden werden von der StV gewählt. Das Nähere regelt der Dritte Hauptteil (Wahlordnung Referate außerhalb des AStA, Wartschaften, Ausschüsse). Die Übernahme mehrerer Ämter durch eine Amtsinhabende oder einen Amtsinhabenden ist zulässig. 

(8) Die Amtsinhabenden werden von der StV entlastet. Für die Amtsinhabenden der Referate außerhalb des AStA, Wartschaften und Ausschüsse mit eigenem Haushalt ist die vorherige Rechnungsprüfung durch den Finanzreferenten bzw. die Finanzreferentin Voraussetzung für die Entlastung.

(9) Bei der Einrichtung der Referate außerhalb des AStA, Wartschaften und Ausschüsse mit eigener Haushaltsführung sind zu bestimmen:

1st der Sockelbetrag bzw. die Rücklage;

2nd die Verwendung eines eventuellen Haushaltsüberschusses.

(10) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung der StV.

§8 Zeitung der Studierendenschaft

(1) Die Zeitung der StS ist eine Einrichtung der StS.

(2) Die Zeitung der StS steht allen Organen, Einrichtungen und Mitgliedern der StS als Forum offen.

(3) Auf die Redaktion der Zeitung der StS werden die Regelungen für Referate außerhalb des AStA, der Wartschaften und Ausschüsse entsprechend angewendet.

Zweiter Hauptteil:
Wahlordnung für die Wahl der AStA‑Mitglieder

§9 Wahlausschuss (WA)

(1) Die StV wählt mit absoluter Mehrheit einen Wahlausschuss (WA), bestehend aus einer Wahlausschussleitung (WAL), dessen bzw. deren Stellvertretung und vier Wahlhelfern bzw. Wahlhelferinnen. Die Mitglieder des WA dürfen nicht Kandidierende für den nächsten AStA sein. Der Termin dieser StV ist so zu bestimmen, dass die Fristen nach §9 Abs. 3 und 4, und §12 Abs. 2 eingehalten werden.

(2) Tritt ein Mitglied des WA zurück, beruft der verbleibende WA in einer gemeinsamen Sitzung mit der VL der StV ein neues Mitglied für den WA. In dieser Sitzung hat jeder Teilnehmer bzw. jede Teilnehmerin nur eine Stimme. Der Name des neuen Mitglieds muss unverzüglich durch Aushang am AStA‑Brett bekanntgegeben werden.

(3) Der erste Wahlgang für den AStA des folgenden Semesters muss acht Tage vor der letzten Sitzung des Senats des laufenden Semesters abgeschlossen sein. Den genauen Termin setzt der WA fest. Als Wahltage gelten die Wochentage von Montag bis Donnerstag. Der AStA schlägt am Anfang des Semsters einen geeigneten Termin vor.

(4) Der WA legt ein Wahlberechtigtenverzeichnis an. Das Wahlberechtigtenverzeichnis muss vor dem Wahltag mindestens sieben Tage lang öffentlich ausliegen. Dies ist durch Ansagen in der Mensa und Aushang am AStA‑Brett rechtzeitig bekanntzugeben. Einsprüche gegen das Wahlberechtigtenverzeichnis sind bis zur Öffnung des Wahllokals bei der WAL möglich. Der WA hat dann die Zulassung zur Wahl gemäß §10 Abs. 1 OSt zu prüfen.

(5) Gewählt wird in einem Wahllokal der Hochschule, das jedem und jeder zugänglich ist. Die Bekanntgabe des Wahltermins und ‑ortes erfolgt mindestens sieben Tage vor der Wahl durch Aushang am AStA‑Brett und an den zwei Tagen vor der Wahl durch Bekanntgabe in der Mensa. 

(6) Das Wahllokal ist am Wahltag von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. Zu dieser Zeit müssen zwei Personen des WA immer anwesend sein. Der Aufenthalt anderer Personen dient nur zur Stimmenabgabe. Für den reibungslosen Ablauf der Wahl hat die WAL Sorge zu tragen.

(7) Die Auszählung aller Stimmen hat am gleichen Tage nach der Schließung des Wahllokales für die StS öffentlich stattzufinden. Nach der Auszählung der Stimmen wird das Wahlergebnis von der WAL frühstmöglich durch Ansage in der Mensa und durch Aushang am AStA‑Brett bekanntgegeben.

§10 Aktives und Passives Wahlrecht

(1) Aktives und passives Wahlrecht für den AStA haben alle ordentlich immatrikulierten Studierenden mit Ausnahme von Gaststudierenden und beurlaubten Studierenden. Ausnahmen regeln §30 Abs. 1 und §9 Abs. 1 OSt.

(2) Eine Kandidatur ist jeweils nur für einen Sitz möglich. Im Falle seiner bzw. ihrer Wahl, ist er bzw. sie bereit im nächsten Semester die damit verbundenen Rechte und Pflichten wahrzunehmen. 

(3) Der bzw. die Kandidierende für das Seniorat muss zum Zeitpunkt seiner bzw. ihrer Kandidatur mindestens im zweiten Semester an der AHS studieren.

(4) Jede Kandidatur ist der amtierenden WAL mitzuteilen. Diese hat jede Kandidatur mit dem dazu vorgesehenen Formular unverzüglich durch Aushang vor der Mensa bekanntzumachen. Jedes Formular ist nur dann gültig, wenn es die Unterschrift des bzw. der Wahlleitenden trägt. Die Kandidatur muss von mindestens zehn Studierenden bis zur Schließung der Kandidierendenliste durch Unterschrift unterstützt werden und von dem bzw. der Kandidierenden unterschrieben werden.

§11 Annahme der Wahl

Nach der Wahl eines bzw. einer Kandidierenden muss er bzw. sie die Annahme seiner bzw. ihrer Wahl bei der Wahlleitung bis zum Ende des darauffolgenden Tages bestätigen. Andernfalls finden erneute Wahlen für diesen Sitz statt. Die Bestimmungen des §9 Abs. 5 bis 7 OSt und §10 OSt finden dabei Anwendung. Bei Nachwahlen aus diesem Grunde behält das Wahlberechtigtenverzeichnis des ursprünglichen Wahlganges seine Gültigkeit; Ebenso die Kandidierendenliste, außer im Fall der Kandidatur einer einzigen Person. Dann wird die Kandidierendenliste erneut geöffnet. Einsprüche gegen das Wahlberechtigtenverzeichnis können nach §9 Abs. 4 OSt erhoben werden.
§12 Kandidierendenliste

(1) Die Kandidierendenliste wird gleichzeitig mit der Bekanntgabe des Wahltermins von der WAL eröffnet; dies muss in der Mensa bekanntgegeben werden. Die Namen der Kandidierenden sind sofort durch Anschlag am AStA‑Brett der StS bekanntzugeben. Kandidaturen können bis zum Ende der Kandidierendenbefragung bei der WAL zurückgenommen werden.

(2) Die Kandidierendenliste wird 48 Stunden vor dem Wahltag geschlossen. Nach der Schließung der Kandidierendenliste findet bis zum Wahltag eine öffentliche Kandidierendenbefragung statt.

§13 Wahlvorgang

(1) Die Amtsinhabenden für

1st das Seniorat,


2nd die sieben weiteren Sitze im AStA

werden in einem einzigen Wahlgang gewählt.

(2) Es ist nur ein zweiter Wahlgang möglich. 

(3) Die Wahlen sind geheim. Jeder Wähler und jede Wählerin muss namentlich festgehalten werden. Es werden Stimmzettel benutzt, die mit dem Stempel des AStA gekennzeichnet sind.

(4) Die Wahlurne muss von der WAL vor Beginn des Wahlgangs versiegelt werden. Das Siegel darf erst bei der Stimmauszählung durch die WAL gebrochen werden.

(5) Die Stimmzettel für die Wahl des Seniors bzw. der Seniora enthalten die Namen der Kandidierenden; ebenso muss die Möglichkeit zur Ablehnung gegeben sein. Jeder und jede Wahlberechtigte hat eine Stimme. Der Senior bzw. die Seniora muss mit absoluter Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gewählt werden.

(6) Die Stimmzettel für die Wahl der weiteren Sitze im AStA enthalten die Namen der Kandidierenden; ebenso muss die Möglichkeit der Ablehnung aller Kandidierenden gegeben sein. Jeder bzw. jede Wahlberechtigte hat so viele Einzelstimmen wie Sitze im AStA zu vergeben sind. Stimmenkumulation ist nicht möglich. Ein Kandidierender bzw. eine Kandidierende für ein Referat im AStA ist gewählt, wenn er oder sie die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigen kann.

§14 Auswertung der Wahl

(1) Eine Stimme ist ungültig, wenn der Wille des Wählers oder der Wählerin nicht eindeutig erkennbar ist. Gewertet werden dann nur die eindeutig gekennzeichneten Stimmen eines Stimmzettels.

(2) Ein Stimmzettel ist komplett ungültig, wenn er Zusätze irgendwelcher Art enthält. Verschriebene Stimmzettel werden bei der Wahlleitung gegen Rückgabe der alten durch neue ersetzt.

(3) Erreicht im ersten Wahlgang niemand der Kandidierenden für ein Referat im AStA die absolute Mehrheit, so findet ein zweiter Wahlgang statt. In diesem Wahlgang werden die Sitze im AStA vergeben, die im ersten Wahlgang noch nicht besetzt wurden. Für den zweiten Wahlgang wird die Kandidierendenliste nach Bekanntgabe des Ergebnisses des ersten Wahlgangs nicht erneut eröffnet. Ausnahmen regelt §11 OSt. Es gelten die Bestimmungen ab §9 Abs. 4 OSt entsprechend. Gewählt ist im zweiten Wahlgang der bzw. die Kandidierende, welcher bzw. welche die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(4) Können im zweiten Wahlgang nicht alle Sitze besetzt werden, findet kein weiterer Wahlgang statt. Die nicht besetzten Sitze bleiben unbesetzt.

§15 Ergebnisse

(1) Alle Wahlergebnisse sind sofort in einem Protokoll festzuhalten. Nach jedem Wahlgang ist das vorläufige Wahlergebnis sofort am AStA‑Brett auszuhängen.

(2) Das endgültige Protokoll ist nach Wahlschluss noch am Wahltag am AStA - Brett auszuhängen.

§16 Wahlanfechtung

(1) Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Wahlordnung oder Unregelmäßigkeiten beim Wahlablauf kann die Wahl bzw. der erneute Wahlgang innerhalb von 48 Stunden nach Bekanntgabe des Ergebnisses beim amtierenden AStA schriftlich angefochten werden.

(2) Der AStA und die VL der StV und deren Stellvertretung prüfen in einer öffentlichen Sitzung die Legitimität der Anfechtung. Ist die Anfechtung rechtens, wird der WA seines Amtes enthoben. Daraufhin berufen der AStA und die VL der StV mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen neuen WA. Diese Sitzung muss innerhalb von 48 Stunden nach Eingang der Anfechtung geschehen.

(3) Der neue WA ist für die Wiederholung der angefochtenen Wahl bzw. des angefochtenen Wahlgangs zuständig. Die zu wiederholende Wahl bzw. der zu wiederholende Wahlgang muss innerhalb einer Woche nach Bestimmung des neuen WA abgeschlossen sein.

§17 Misstrauensantrag

(1) Zehn Prozent der Wahlberechtigten können gegen ein Mitglied des AStA einen begründeten Misstrauensantrag bei der VL schriftlich einbringen. Daraufhin muss innerhalb von vier Tagen eine StV durch die VL einberufen werden.

(2) In dieser StV können Zweidrittel der Wahlberechtigten dem gemäß §17 Abs. 1 OSt genannten Mitglied des AStA das Misstrauen aussprechen. Wird der Misstrauensantrag angenommen, ist dem betreffenden Mitglied des AStA das Amt entzogen. Daraufhin muss eine Wahl in dieser StV stattfinden. Findet sich kein Kandidierender bzw. keine Kandidierende, bleibt das betroffene Referat vakant. Im Falle des Seniorats übernimmt der Prosenior bzw. die Proseniora das Seniorat.

(3) Vor der Wahl hat eine Personaldebatte unter Ausschluss der Kandidierenden stattzufinden.

(4) Erreicht der bzw. die Kandidierende die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so besetzt er oder sie das frei gewordene Amt im AStA neu.

(5) Finden sich mehrere Kandidierende, entscheidet ebenfalls die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen über die Neubesetzung.

(6) Alle Abstimmungen und Wahlen infolge des Misstrauensantrages sind geheim.

(7) Für den korrekten Ablauf des Verfahrens und der Wahlen ist die VL verantwortlich.

§18 Rücktritt

(1) Jedes Mitglied des AStA kann aus dringenden Gründen seinen oder ihren Rücktritt erklären.

(2) Tritt der Senior bzw. die Seniora zurück, so übernimmt der jeweilige Prosenior bzw. die jeweilige Proseniora das Amt. Der AStA wählt aus seiner Mitte einen neuen Prosenior bzw. eine neue Proseniora.

(3) Ein durch Rücktritt frei werdendes Referat wird entsprechend §4 Abs. 13 OSt wie ein vakantes Referat behandelt.

§19 Neubesetzung

(1) Werden zwei oder mehr Sitze im AStA während der Amtszeit vakant, so finden erneute Wahlen für alle freien Sitze statt. Dies geschieht unter der Leitung der VL der StV in einer dafür gesondert einberufenen StV gemäß den Wahlregelungen in §17 OSt.

(2) Bleibt bzw. bleiben nach der offiziellen Wahl ein Amt bzw. mehrere Ämter im AStA vakant, so ist eine Nachwahl möglich. Diese wird unverzüglich zu Beginn der Vorlesungszeit durchgeführt. Das Wahlverfahren entspricht dabei §§9ff OSt, davon abweichend wird der WA in der letzten StV des laufenden Semesters gewählt.

§20 Meldepflicht

Über alle Vorgänge, die in den §§14 bis 19 OSt geregelt sind, unterrichtet der Senior bzw. die Seniora unverzüglich den Rektor bzw. die Rektorin.

Dritter Hauptteil:
Wahlordnung für Referate ausserhalb des AStA, Wartschaften und Ausschüsse

§21 Wahlforum

Die Amtsinhabenden für Referate außerhalb des AStA, der Wartschaften und die Mitglieder der Ausschüsse werden von der letzten StV des Semesters gewählt. Nachwahl ist in der ersten StV des kommenden Semesters möglich.

§22 Aktives und Passives Wahlrecht

(1) Aktives Wahlrecht haben alle ordentlich immatrikulierten Studierenden mit Ausnahme von Gaststudierenden und beurlaubten Studierenden.

(2) Passives Wahlrecht hat jeder bzw. jede ordentlich immatrikulierte Student bzw. Studentin, wenn er bzw. sie bereit ist, im Falle seiner bzw. ihrer Wahl, die im nächsten Semester damit verbundenen Rechte und Pflichten zu übernehmen.

§23 Kandidierendenliste

Jede Kandidatur muss der VL schriftlich oder mündlich bekanntgegeben werden. Bei Abwesenheit in der StV, in welcher die Wahl stattfindet, muss die Kandidatur der VL spätestens 24 Stunden vorher schriftlich bekanntgegeben worden sein. Die Kandidierendenliste wird unmittelbar vor dem Wahlvorgang geschlossen. Kandidierendenbefragung ist zulässig. Ist ein Kandidat oder eine Kanditatin dabei nicht anwesend, ist der Wahlvorgang trotzdem gültig.

§24 Wahlvorgang

(1) Die Amtsinhabenden für die Referate außerhalb des AStA und für die Wartschaften und die Mitglieder von Ausschüssen der Studierendenschaft, insbesondere des Berufungsausschusses der AHS, werden mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen von der StV gewählt.

(2) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung der StV.

§25 Misstrauensantrag

(1) §17 OSt findet sinngemäße Anwendung.

Vierter Hauptteil:
Finanzordnung

§26 Haushaltswesen

(1) Zur Deckung der im Rahmen der StS anfallenden Kosten ist die StV berechtigt von allen Studierenden im Sinne von §1 OSt einen Semesterbeitrag zu erheben. Die StV kann bestimmte Gruppen von Studierenden von der Zahlung des Semesterbeitrages befreien. Ein entsprechender Antrag kann bis zum endgültigen Beschluss des Haushaltsplanes mündlich oder schriftlich eingebracht werden. Wenn bis zu einem vom AStA festgesetzten Termin der Semesterbeitrag nicht entrichtet worden ist, kann der AStA eine Mahngebühr erheben.

(2) Zu Beginn des Semesters erstellt der AStA einen Haushaltsplan. Die bis zur Erstellung des Haushaltsplanes feststehenden Einnahmen sowie die Höchstsätze für die Ausgaben sind anzugeben. Der Haushaltsplan enthält den Posten „Sonstige Ausgaben“.

(3) Kleinkreise können finanzielle Unterstützung durch die StS beantragen. Der bzw. die Verantwortliche für einen Kleinkreis kann einen solchen Antrag bis spätestens 24 Stunden vor der letzten öffentlichen AStA‑Sitzung, welche vor der den Haushaltsplan beschließenden StV liegt, schriftlich bei dem Finanzreferenten (FR) bzw. der Finanzreferentin (FR) einreichen. In dieser AStA‑Sitzung werden alle Anträge zur Diskussion gestellt, wobei die Höhe der Unterstützung der Haushaltslage ggf. angepasst wird. Die ggf. geänderten Posten des Kleinkreishaushaltes werden dann einzeln von den Mitgliedern des AStA abgestimmt.

(4) Der bzw. die FR hängt den von ihm bzw. ihr vorgeschlagenen Gesamthaushalt spätestens sechs Tage vor der den Haushalt beschließenden StV schriftlich am  AStA‑Brett aus. Zum Vergleich sind die Haushaltspläne der beiden vorhergehenden Semester mit anzugeben. Der bzw. die FR gibt der StS dadurch die Möglichkeit, Rückfragen und Stellungnahmen zum Haushalt einzubringen.

(5) Der Haushaltsplan bedarf der Bewilligung durch die StV. Die StV stimmt über die einzelnen Posten des Studierendenhaushaltes gesondert und über die Posten der Kleinkreise im Ganzen ab. Dabei entscheidet die StV mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen über Bestätigung, Kürzung oder Erweiterung der einzelnen Posten bzw. der Posten der Kleinkreise als Gesamtposten. Auf Antrag, dem mit einfacher Mehrheit zuzustimmen ist, kann jeder Posten des Kleinkreishaushaltes einzeln abgestimmt werden. Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen. Auf Antrag muss der Haushaltsübertrag durch den bzw. die FR aufgeschlüsselt werden.

(6) Der Haushaltsübertrag wird dem Studierendenhaushalt des folgenden Semesters angerechnet. Die StV hat die Möglichkeit durch einen Beschluss mit Zweidrittel- mehrheit eine Sonderverwendung zu bewilligen.

(7) Haushalte der StS, die nicht von dem bzw. der FR geführt werden und eigene Einnahmen haben, werden durch den bzw. die FR geprüft. Die Übertragung von übriggebliebenen Geldern auf das folgende Semester ist möglich. Über Gelder, die bei der Auflösung eines solchen Haushaltes vorhanden sind, bestimmt die StV.

§27 Haushaltssockel

(1) Der Studierendenhaushalt fußt auf einem 600,- Euro Sockel. Dieser Sockel hat den Charakter einer Rücklage. Ihm darf nur durch Beschluss des AStA Geld entnommen werden, der mit mindestens Zweidrittelmehrheit aller besetzten Referate des AStA gefaßt wurde. Die StV ist darüber zu informieren. In diesem Falle ist der Sockel innerhalb der beiden darauffolgenden Semester wieder aufzustocken.

(2) Die StS hat einen weiteren Rücklagensockel in Höhe von 1.000,- Euro für größere notwendige Investitionen. Diesem Sockel darf nur durch Beschluss der StV Geld entnommen werden. Nach Inanspruchnahme der Rücklage muss diese innerhalb von höchstens drei Semestern wieder aufgestockt werden.

§28 Studierendenhilfsfonds

(1) Die StS verfügt über einen Studierendenhilfsfonds, der von dem bzw. der FR geführt wird.

(2) Zweck des Fonds ist es, Studierende, Gaststudierende und beurlaubte Studierende der AHS bei individueller Notlage finanziell zu unterstützen.

(3) Auf Antrag des AStA kann aus diesem Fonds durch Beschluss der StV in Ausnahmefällen anderen Personen finanzielle Hilfe gewährt werden.

(4) Die finanzielle Unterstützung kann erfolgen

1st durch Vergabe eines zinslosen Darlehens in Höhe von höchstens 200,- Euro. Ein weiteres Darlehen an dieselbe Person darf erst nach vollständiger Rückzahlung des ersten vergeben werden;

2nd durch Vergabe eines nicht zurückzuzahlenden Betrages in Höhe von höchstens 200,- Euro;

3rd durch Vergabe eines Betrags in Höhe von höchstens 200,- Euro; nach Absprache zum Teil als zinsloses Darlehen und zum Teil als nicht zurückzuzahlender Betrag.

(5) Der oder die Antragstellende ist nur dem bzw. der FR und eventuell noch einem anderen Mitglied des AStA bekannt. Scheint dies dem oder der Antragstellenden nicht möglich, kann er oder sie sich an den Vertrauensstudenten bzw. die Vertrauensstudentin, den gesamten AStA oder an die StV wenden.

(6) Bei der Anhörung des bzw. der Antragstellenden kann er bzw. sie sich durch eine Vertrauensperson seiner bzw. ihrer Wahl vertreten lassen. 

(7) Die Entscheidung wird auf der nächstfolgenden AStA‑Sitzung gefällt, wobei die Öffentlichkeit auszuschließen ist. Der AStA entscheidet nach Informationen über die Sachlage, ob eine Unterstützung gewährt werden kann, legt die Höhe der Unterstützung fest und entscheidet über die Rückzahlbarkeit und im Falle eines Darlehens über den Rückzahlungsmodus. Die Rückzahlung wird von dem oder der FR überwacht.

(8) Wendet sich der oder die Antragstellende an die StV, berät und entscheidet diese über die Sachlage.

(9) Anhörung und Beratung unterliegen der Schweigepflicht. Das Ergebnis der Entscheidung ist ohne Namensnennung im Protokoll niederzulegen. Sämtliche Unterlagen darüber sind vertraulich zu behandeln.

(10) Der Studierendenhilfsfonds muss im Haushalt aufgeführt werden. Sinken die Rücklagen unter den Betrag von 1000,- Euro, so sind sie in dem oder den folgenden Semester/n möglichst rasch wieder aufzustocken. Der Studierendenhilfsfonds wird getrennt von den übrigen Haushaltsposten geführt; die in ihm festgelegten Gelder werden separat vom übrigen Haushalt ins folgende Semester übertragen.

(11) Mögliche Verfahrenskosten für die Rückforderung eines Darlehens gehen zu Lasten des bzw. der Antragstellenden.

§29 Kassenwesen

(1) Das Kassenwesen umfasst alle Kassen der StS. Dem bzw. der FR obliegt die Prüfung aller Kassen.

(2) Dem bzw. der FR unterliegt Kassenhaltung und Buchführung.

(3) Gelder für die StS können nur von dem bzw. der FR und in Vertretung von dem Senior bzw. der Seniora entgegengenommen werden. Für die Konten der StS sind der Senior bzw. die Seniora und der bzw. die FR zeichnungsberechtigt.

(4) Ausgaben aus den Titeln „Sonstige Ausgaben“ und „Verwaltung“ können von dem Senior bzw. der Seniora und dem bzw. der FR bis zu einer Höhe von 25,- Euro getätigt werden. Ausgaben über 25,- Euro bedürfen eines AStA - Beschlusses.

(5) Für jede Buchung muss ein Beleg vorliegen. Unbelegte Ausgaben bis zu 3,- Euro können von dem bzw. der FR und in Vertretung dem Senior bzw. der Seniora genehmigt werden. Höhere unbelegte Ausgaben bedürfen eines Beschlusses durch den AStA.

(6) Kassenführende Beauftragte für bestimmte Aufgabenbereiche, besonders der Referate außerhalb des AStA und Wartschaften, haben eine ordentliche Kasse zu führen. Der bzw. die FR muss gegen Ende des Semesters vor der letzten StV solche Kassen überprüfen.

§30 Rechnungsprüfung und Inventur

(1) Die formelle und materielle Rechnungsprüfung am Ende jedes Semesters ist von einem studentischen Prüfungsausschuss vorzunehmen, der aus zwei von der StV mit der relativen Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten zu wählenden Mitgliedern und einem oder einer Stellvertretenden besteht. Diese dürfen weder dem amtierenden, noch dem zukünftigen AStA angehören oder andere kassenführende Beauftragte sein.

(2) Die Rechnungsprüfung ist öffentlich. Der Termin ist am AStA - Brett zwei Tage vorher auszuhängen. An ihr soll auch der bzw. die zukünftige FR teilnehmen.

(3) Unmittelbar nach erfolgter Rechnungsprüfung übergibt der bzw. die FR die Kasse in ordentlichem Zustand an den nachfolgenden bzw. die nachfolgende FR. Von der Rechnungsprüfung und der anschließenden Übergabe der Kasse ist ein Protokoll anzufertigen, das von dem bzw. der FR und den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen ist. Das Protokoll muss mindestens vier Tage vor der Entlastung des AStA am AStA - Brett öffentlich aushängen.

Fünfter Hauptteil:
Gesetzgebung

§31 Satzungen und Beschlüsse

(1) Satzungen und Beschlüsse, die in der StV beschlossen wurden, treten mit der Niederlegung im Protokoll in Kraft.

(2) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung der StV.

§32 Reformen und Änderungen

(1) Einen Antrag auf Durchführung einer Reform dieser Ordnung, der Geschäftsordnung der StV (GO StV) oder der Geschäftsordnung des AStA (GO AStA) können einbringen:

1st die StS mit der Hälfte ihrer wahlberechtigten Mitglieder;

2nd der AStA;

3rd für den Ersten Hauptteil (Allgemeine Ordnung) der Senat.

(2) Änderungsanträge innerhalb des Verfahrens können stellen:

1st jedes Mitglied der StS;

2nd für den Ersten Hauptteil (Allgemeine Ordnung) der Senat.

(3) Der Änderungsantrag muss vier Wochen vor der Abstimmung am AStA-Brett durch Aushang veröffentlicht werden. Änderungsanträge müssen spätestens zwei Wochen vor der Abstimmung gestellt werden.

(4) Bei der Abstimmung müssen 50% der wahlberechtigten Mitglieder der StS anwesend sein. Der Antrag bedarf einer Zweidrittelstimmenmehrheit der anwesenden wahlberechtigten Mitglieder der StS.

(5) Anträge betreffs des Ersten Hauptteils (Allgemeine Ordnung) bedürfen zusätzlich der Genehmigung des Senats im Einvernehmen mit dem Landeskirchenrat.

§33 Lücken

(1) Treten Situationen auf, die in dieser Ordnung offensichtlich nicht berücksichtigt sind, so hat die StV eine einmalig geltende Entscheidung mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu treffen.

(2) Danach ist diese Ordnung in diesem Punkt zu überarbeiten.

Sechster Hauptteil:
Übergangs‑ und Schlussbestimmungen

§34 Aufhebung der OSt von 2005

(1) Die Ordnung für die Studierendenschaft der Augustana‑Hochschule Neuendettelsau vom 4. April 2005 ist aufgehoben.

(2) Die übrigen Satzungen und Beschlüsse bleiben in Kraft, soweit ihnen diese Ordnung nicht entgegensteht.

§35 Inkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt mit Ablauf des Tages, an dem die in Einvernehmen mit dem Landeskirchenrat erteilte Genehmigung des Senats für den Ersten Hauptteil (Allgemeinen Ordnung) beim Senior bzw. bei der Seniora eingeht, in Kraft.

(2)
Für Amtsperiode und Zusammensetzung des AStA, der Referate außerhalb des AStA, der Wartschaften und Ausschüsse gelten bis zum Ende der laufenden Amtsperiode die entsprechenden Bestimmungen der Ordnung für die Studierendenschaft der Augustana‑Hochschule Neuendettelsau vom 4. April 2005.

Neuendettelsau, 19. Februar 2007
Geschäftsordnung der StV(GO StV)

§1 Einberufung

(1) Die StV tritt zusammen auf Antrag

1st eines Fünftels der StS,

2nd des AStA,

3rd des Seniors bzw. der Seniora.

(2) Abs. 1 findet bei Misstrauensanträgen keine Anwendung. Bei Misstrauensanträgen findet §17 OSt entsprechende Anwendung.

(3) Die StV muss von dem Senior bzw. der Seniora mindestens sechs Tage vor ihrem Zusammentreffen einberufen werden. Ausnahmen hiervon regelt §17 Abs. 1 OSt. Eine vorläufige Tagesordnung (TO) ist anzugeben, die von dem oder der Antragstellenden festgelegt wird. Die TO muss folgende Tagesordnungspunkte (TOP) enthalten: 

1st Beschließung der TO

2nd Berichte des AStA

3rd Berichte aus den nicht im AStA vertretenen Referaten, Wartschaften und Ausschüssen

4th Verschiedenes

5th Anträge (gegebenenfalls).

(4) Die StV muss innerhalb von neun Tagen nach Antragstellung stattfinden. Ausnahmen hiervon regelt §17 OSt.

(5) Ordentliche StV sollen während der Vorlesungszeit alle vier Wochen stattfinden.

(6) Der Termin der StV ist so zu legen, dass er sich nicht mit Lehrveranstaltungen der AHS überschneidet. Die StV darf nicht an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen und in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. Während der StV sollten keine Kleinkreise stattfinden.

§2 Eröffnung und Schließung

Die StV wird von der Verhandlungsleitung (VL) eröffnet und geschlossen.

§3 Anwesenheits‑, Rede‑, Antrags-, Stimm-, und Wahlrecht

(1) Die StV ist nicht öffentlich.

(2) Alle Mitglieder der StS haben Anwesenheits-, Rede-, Antrags-, Stimm- und aktives und passives Wahlrecht, mit Ausnahme der Gaststudierenden und beurlaubten Studierenden, die kein Stimm- und Wahlrecht haben. Jedes Mitglied der StS mit Stimmrecht besitzt einfaches Stimmrecht.  

(3) Auf Geschäftsordnungs(GO)-Antrag kann die StV die unter §3 Abs. 4 bis 6 GO StV Genannten mit einfacher Mehrheit ausschließen.

(4) Der Rektor bzw. die Rektorin hat das Anwesenheitsrecht. Er bzw. sie kann Rederecht beantragen.

(5) Der Studierendenpfarrer bzw. die Studierendenpfarrerin hat Anwesenheitsrecht. Er bzw. sie hat Rede‑ und Antragsrecht

(6) Mit Zustimmung der StV können weitere Personen mit Anwesenheits‑, Rede‑ und/oder Antragsrecht teilnehmen.

§4 Vertretungsausschluss

Niemand kann aus seinem Fernbleiben irgendwelche Rechte ableiten. Er bzw. sie kann sich nicht vertreten lassen, mit Ausnahme der §§23 und 28 Abs. 6 OSt.

§5 Beschlussfähigkeit

Die StV ist beschlussfähig mit ihren anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern. Beim Misstrauensantrag findet jedoch §17 OSt, bei einer OSt‑Änderung §32 OSt Anwendung.

§6 Tagesordnung

(1) Bestehen keine Einwände gegen die vorläufige Reihenfolge der TO, so kommen deren TOP in der festgelegten Reihenfolge zur Beratung und gegebenenfalls zur Abstimmung.

(2) Durch GO-Antrag ist eine Änderung der Reihenfolge der TO während der StV möglich.

(3) Auf Antrag können dringende Anträge in der StV zugelassen werden.

§7 Verhandlungsleitung (VL)

(1) In der letzten StV des laufenden Semesters wird die Verhandlungsleitung (VL) für das nächste Semester gewählt. Sie besteht aus einem bzw. einer Verhandlungsleitenden und zwei stellvertretenden Verhandlungsleitenden.

(2) Passives Wahlrecht haben alle ordentlich immatrikulierten Studierenden, mit Ausnahme der Gaststudierenden, der beurlaubten Studierenden und der Studierenden, die dem AStA des kommenden Semesters angehören. Die Kandidatur kann noch in der StV erfolgen.

(3) Abwahl ist durch ein Misstrauensvotum möglich, das bei dem Senior bzw. der Seniora einzubringen ist. §17 OSt findet sinngemäße Anwendung (statt „Verhandlungsleitende“ setze „Senior“ bzw. „Seniora“), jedoch muss ein Kandidat bzw. Kandidatin vorgeschlagen werden.

(4) Der bzw. die Verhandlungsleitende enthält sich des Wortes zum Gegenstand der Beratung. Er bzw. sie kann keine Anträge zur GO einbringen. Der bzw. die Verhandlungsleitende kann sich bei einzelnen TOP durch seine Stellvertretenden vertreten lassen und dann zum Gegenstand der Beratung sprechen, muss dies aber direkt nach der Verabschiedung der TO bekanntgeben.

(5) Der bzw. die Verhandlungsleitende eröffnet und beendet die StV.

(6) Der bzw. die Verhandlungsleitende eröffnet die Beratung über jeden Punkt der TO und schließt sie ab, wenn keine Wortmeldung mehr vorliegt.

(7) Der bzw. die Verhandlungsleitende erteilt das Wort in der Reihenfolge der eingehenden Wortmeldungen. Die Reihenfolge wird durchbrochen durch: 

1st eine dringliche Meldung zur sachlichen Klärung;

2nd einen Antrag zur Geschäftsordnung (GO‑Antrag).

§8 Anträge zur Geschäftsordnung (GO‑Anträge)

(1) Anträge zur GO sind:

1st Antrag auf Vertagung des Verhandlungsgegenstandes,

2nd Antrag auf Schließung der Redeliste,



3rd Antrag auf Begrenzung der Redezeit,

4th Antrag auf Änderung der Reihenfolge der TOP, 

5th Antrag auf Vertagung und befristete Unterbrechung der StV, 

6th Antrag auf Ende der Debatte, 

7th Antrag auf sofortige Abstimmung,

8th Antrag auf Erteilung von Anwesenheitsrecht,

9th Antrag auf Erteilung von Rede- und/oder Antragsrecht,

10th Antrag auf Ausschluss von Nicht-Mitgliedern der StS von der StV,

11st Hinweis OSt. 

(2) Die Anträge nach Abs. 1 Punkte 2 und 3 sowie Punkte 6 bis 10 darf nur stellen, wer sich zum behandelten Thema noch nicht geäußert hat.

(3) Ein GO-Antrag muss durch die Hebung beider Hände kenntlich gemacht werden. Der bzw. die Verhandlungsleitende erteilt dem bzw. der Antragsstellenden, anschließend an die momentane Rede, das Wort.

(4) Anträge zur GO werden nicht beraten. Sie können kurz begründet werden. Erfolgt Gegenrede, die nicht begründet werden muss, wird über den Antrag unverzüglich abgestimmt. Über den GO-Antrag wird mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen per Akklamation abgestimmt. Erfolgt keine Gegenrede, so gilt der Antrag als angenommen.

§9 Anträge

(1) Auf der schriftlichen Einladung zur StV muss der TOP „Anträge“ enthalten sein, unter dem Hinweis, dass die Anträge im Wortlaut 24 Stunden vor Beginn der StV am AStA‑Brett eingesehen werden können. In der jeweiligen StV können dann nur noch schriftliche und mündliche Änderungsanträge zu bestehenden Anträgen und Anträge zu TOP eingebracht werden. Ausnahmen regelt §6 Abs. 3 GO StV. 

(2) Anträge zur kommenden StV sind bei dem bzw. der Verhandlungsleitenden oder dem Senior bzw. der Seniora spätestens 24 Stunden vor Beginn der StV abzugeben. Sie werden von dem bzw. der Verhandlungsleitenden oder dem Senior bzw. der Seniora bekanntgemacht, auf Wunsch des oder der Antragstellenden ohne dessen oder deren Namensnennung.

(3) Alle Anträge werden in der StV verhandelt. Der bzw. die Verhandlungsleitende bringt sie nach seiner bzw. ihrer Maßgabe unter dem entsprechenden TOP der StV ein. Der bzw. die Antragstellende hat während der Beratung seines oder ihres Antrages das Recht, seinen oder ihren Antrag zu begründen, ihn zu ändern oder ihn zurückzunehmen.

(4) Liegen mehrere Anträge zur gleichen Sache vor, so ist zunächst über den weitestgehenden abzustimmen.

(5) Alternativanträge werden in einem Abstimmungsvorgang abgestimmt, wobei jeder und jede Stimmberechtigte nur eine Stimme hat. Zu den jeweiligen Alternativen kommt die Möglichkeit „Dagegen“ hinzu. Erhält keine der Alternativen die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so fällt die Alternative mit der geringsten Stimmenzahl aus der Abstimmung heraus. Liegen nur noch zwei Alternativen vor, so entscheidet die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(6) Vor der Abstimmung über einen Antrag ist dieser nochmals zu verlesen. Änderungen und Zusätze können vor der Abstimmung berücksichtigt werden.

§10 Abstimmungsmodus und Mehrheitsbedingung

(1) Ist der Abstimmungsmodus nicht anders geregelt, erfolgt die Abstimmung zu (GO-) Anträgen, Beschlüssen bzw. Wahlen durch Handzeichen.

(2) Auf Verlangen von einem Fünftel der anwesenden Mitglieder mit Stimmrecht muss die Abstimmung geheim erfolgen. Ausnahmen regelt §17 Abs. 6 OSt.

(3) Jeder und jede Anwesende mit Stimmrecht besitzt einfaches Stimmrecht.

(4) Ist die Mehrheitsbedingung nicht anders geregelt, entscheidet die StV immer mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen bei Beschlüssen, Anträgen und Wahlen.

§11 Beschlüsse

(1) Bei Stimmengleichheit wird die Abstimmung sofort wiederholt. Bei nochmaliger Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

(2) Erreicht ein Antrag nicht die nötige Mehrheit, so gilt er als abgelehnt.

(3) Abgelehnte Anträge dürfen während derselben Sitzung nicht neu eingebracht werden.

(4) Beschlüsse der StV werden rechtskräftig mit der Niederlegung im Protokoll. Für ihre Durchführung ist der AStA verantwortlich.

§12 Entlastung

(1) Die letzte StV jedes Semesters beschließt über die Entlastung

1st des Seniors bzw. der Seniora,

2nd der übrigen Mitglieder des AStA,

3rd der Verhandlungsleitung der StV,

4th der Amtsinhabenden der nicht im AStA vertretenen Referate und der Wartschaften,

5th der Mitglieder der nach §7 OSt und §13 GO StV eingesetzten Ausschüsse.

(2) Für alle Ämter zu denen kein Antrag auf Nichtentlastung vorliegt, erfolgt die Abstimmung en bloc mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Ein Antrag auf Nichtentlastung kann bis direkt vor der Abstimmung mündlich gestellt werden und muss begründet werden.

(3) Nicht entlastete Amtsinhabende oder Amtsinhabende, denen das Amt infolge eines Misstrauensantrages entzogen wurde, sind von jedem weiteren Amt in der StS ausgeschlossen.

§13 Ausschüsse

(1) Auf Antrag kann die StV zur Behandlung besonderer Fragen Arbeitsausschüsse einsetzen.

(2) Die Mitglieder eines Ausschusses werden in der StV vorgeschlagen; eigene Bewerbung ist zulässig. In jedem Ausschuss sollte ein AStA‑Mitglied vertreten sein. Ausnahmen regeln §9 Abs. 1 OSt und §30 Abs. 1 OSt.

(3) Ausschüsse müssen in ihrer Zusammensetzung von der StV bestätigt werden. 

(4) In einem Ausschuss der StS sind alle Mitglieder der StS gleichberechtigte Mitglieder.

(5) Jeder Ausschuss wählt einen Vorsitzenden bzw. eine Vorsitzende. Dieser bzw. diese ist verantwortlich für die Einberufung und Leitung des Ausschusses und für den Fortgang der Arbeit.

(6) Ausschüsse müssen der StV und dem AStA von ihrer Arbeit berichten.

(7) Ausschüsse haben keine Entscheidungsbefugnis, sondern lediglich der StV und dem AStA gegenüber Vorschlagsrecht.

§14 Wahl der Amtsinhabenden der Referate außerhalb des AStA, Wartschaften und Mitglieder der Ausschüsse

Die letzte StV eines jeden Semesters wählt die Amtsinhabenden der Referate außerhalb des AStA, der Wartschaften und die Mitglieder der Ausschüsse.
§15 Eintritt neuer Mitglieder in Wartschaften, Ausschüsse und Referate außerhalb des AStA

(1) Treten während der laufenden Amtsperiode Studierende in Wartschaften, Ausschüsse und Referate außerhalb des AStA ein, so ist der oder die Leitende für deren Wirken verantwortlich.

(2) Nachwahl und Entlastung für diesen Personenkreis ist nicht erforderlich. Mit der Entlastung des oder der verantwortlichen Leitenden gelten diese als entlastet, wenn die StV nichts Gegenteiliges beschließt.

§16 Protokoll

(1) Die StV stellt einen Protokollanten oder eine Protokollantin. Das Protokoll muss enthalten:

1st den Wortlaut aller Anträge,

2nd den wesentlichen Inhalt aller Beratungen,

3rd das Ergebnis der Abstimmungen und den Wortlaut der Beschlüsse.

(2) Das Protokoll ist von dem Protokollanten bzw. der Protokollantin, der VL und dem Senior bzw. der Seniora zu unterzeichnen.

(3) Innerhalb der Hochschule ist das Protokoll öffentlich. Es muss für die Dauer von fünf Tagen am AStA‑Brett ausgehängt werden. Einwände gegen das Protokoll können während dieser Zeit bei dem Senior bzw. der Seniora oder bei der VL eingereicht werden. Sie müssen in der nächsten StV beraten werden. Das Protokoll gilt als angenommen, wenn keine Einwände dagegen erhoben werden.

§17 Änderung der Geschäftsordnung

Für Änderungen dieser Geschäftsordnung findet §32 OSt entsprechende Anwendung.

§18 Aufhebung der Geschäftsordnung StV von 2005

Die Geschäftsordnung StV (GO StV) vom 4. April 2005 ist aufgehoben.

§19 Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt zusammen mit der OSt in der Fassung vom 19.02.2007 in Kraft.

Neuendettelsau, 19. Februar 2007
Geschäftsordnung für
den AStA (GO AStA)

§1 Allgemeine Aufgaben des AStA

(1) Die gewählten Mitglieder des AStA vertreten die StS im Senat der AHS.

(2) Die Sitze im AStA werden auf folgende Referate und Ämter aufgeteilt:

1st Seniorat,

2nd Finanzreferat,

3.
Genderreferat,

4.
Gemeindereferat,

5.
Hochschulreferat,

6. Kulturreferat,

7.
Politreferat,

8.
Sozialreferat.

(3) In seiner ersten öffentlichen Sitzung wählt der AStA aus seiner Mitte den Prosenior bzw. die Proseniora.

(4) Der AStA konstituiert sich spätestens vor der ersten StV jedes Semesters. In der ersten StV muss der oder die Amtsinhabende des Proseniorates bekanntgegeben werden.

(5) Der Prosenior bw. die Proseniora ist der bzw. die zweite Vorsitzende des AStA. Er oder sie nimmt die Aufgaben des Seniors bzw. der Seniora bei dessen bzw. deren zeitwilliger Verhinderung oder Vakanz wahr.

(6) Wird das Seniorat vakant, übernimmt der Prosenior bzw. die Proseniora das Seniorat. Der AStA wählt aus seiner Mitte einen neuen Prosenior bzw. eine neue Proseniora.

(7) Alle Mitglieder des AStA sind gemeinsam für die Fachschaftsarbeit zuständig.

(8) Alle Mitglieder des AStA zusammen übernehmen neben den in §4 OSt genannten Aufgaben auch die Koordination des öffentlichen Lebens der StS in Absprache mit den nicht im AStA vertretenen Referenten und Referentinnen. Sie sind dem AStA gegenüber berichtspflichtig.

§2 Aufgaben der einzelnen im AStA vertretenen Referate

(1) Der Senior bzw. die Seniora ist der bzw. die erste Vorsitzende des AStA und hat neben den in §5 OSt genannten Aufgaben folgende Verpflichtungen:

1st Einberufung der Sitzungen der StV und des AStA,

2nd ordentliche Ablage aller StV‑ und AStA‑Protokolle.

(2) Der bzw. die FR ist zuständig für das Kassenwesen der StS.

(3) Der Genderreferent bzw. die Genderreferentin ist zuständig für geschlechterspezifische Angelegenheiten der Studien‑ und Hochschulpolitik mit dem Ziel, die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern zu erreichen und zu schützen. Genaueres regelt die GO für die Arbeit des Genderreferats.

(4) Der Gemeindereferent bzw. die Gemeindereferentin ist zuständig für die Koordination des gottesdienstlichen Lebens der Hochschulgemeinde. 

(5) Der Hochschulreferent bzw. die Hochschulreferentin ist zuständig für die Angelegenheiten der Studien‑ und Hochschulpolitik und des BaföG. Er bzw. sie vertritt die AHS in den studentischen Gremien auf Landes‑ und Bundesebene. Die BAföG‑Arbeit kann an einen Referenten bzw. eine Referentin delegiert werden.

(6) Der Kulturreferent bzw. die Kulturreferentin ist zuständig für die Koordination des kulturellen Lebens der StS und der kulturellen Information. Ihm bzw. Ihr obliegt die Organisation kultureller Veranstaltungen.

(7) Der Politreferent bzw. die Politreferentin ist zuständig für politische Information und politische Veranstaltungen der StS und für die innere und äußere Presse‑ und Öffentlichkeitsarbeit.

(8) Der Sozialreferent bzw. die Sozialreferentin ist Kontaktperson der StS zum Personal der Küche und Hausverwaltung. Er bzw. sie ist zuständig bei Fragen zu Mensa, Wohnheimen und allgemein bei Fragen, die das Leben auf dem Campus betreffen.

§3 Zuweisung der Aufgaben eines vakanten Referats

Aufgaben eines vakanten Referats, die nicht durch das kommissarisch verwaltende    AStA-Mitglied übernommen werden können, werden durch Beschluss des AStA jeweils den anderen Mitgliedern des AStA übertragen.

§4 AStA‑Sitzungen

(1) Der AStA tritt während der Vorlesungszeit mindestens vierzehntägig unter dem Vorsitz des Seniors bzw. der Seniora zusammen oder auf Antrag:

1st eines Fünftels der StS,

2nd dreier Mitglieder des AStA,

3rd des Seniors bzw. der Seniora.

(2) Eine ordentliche Sitzung wird drei Tage zuvor von dem Senior bzw. der Seniora einberufen. Die Einberufung ist am AStA‑Brett bekanntzumachen. Sofern die Sitzungen des AStA regelmäßig an einem bestimmten Wochentag stattfinden, reicht eine einmalige Ankündigung aus; Änderungen sind am AStA‑Brett bekanntzumachen.

(3) Eine außerordentliche Sitzung muss frühstmöglich, bestenfalls in der Mensa, bekanntgegeben werden.

(4) Die Sitzung des AStA ist für die Mitglieder der StS öffentlich. Nur in einer solchen Sitzung dürfen Beschlüsse gefaßt werden. Auf Antrag können Gäste zugelassen werden.

(5) Bei Beratungspunkten, die der Diskretion oder Schweigepflicht unterliegen und der Öffentlichkeit noch nicht bekanntgegeben werden können, kann auf Antrag die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

(6) Die Öffentlichkeit hat in den AStA‑Sitzungen Rederecht, jedoch kein Stimm‑ und Antragsrecht. Auf Antrag kann der Öffentlichkeit das Rederecht entzogen werden.

§5 Beschlussfähigkeit

(1) Der AStA ist mit fünf anwesenden Mitgliedern beschlussfähig.

(2) Stimmrecht haben nur Mitglieder des AStA. Sie können sich in der Sitzung nicht vertreten lassen.

(3) Ist der AStA nicht beschlussfähig, so wird die Sitzung vertagt.

§6 Abstimmungen

(1) Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen.

(2) Auf Antrag eines Mitgliedes des AStA muss die Abstimmung geheim erfolgen.

(3) Enthaltungen werden als nicht gegebene Stimmen gewertet.

§7 Entscheidungen

(1) Der AStA entscheidet mit einfacher Mehrheit.

(2) Die Beschlüsse des AStA werden rechtskräftig mit der Niederlegung im Protokoll.

§8 Protokoll

(1) Die anwesenden Mitglieder bestimmen zu Beginn jeder Sitzung einen Protokollanten bzw. eine Protokollantin.

(2) Das Protokoll ist von allen Mitgliedern des AStA zu unterzeichnen, die in der Sitzung anwesend waren.

(3) Das Protokoll der AStA‑Sitzung muss für mindestens fünf Tage am AStA‑Brett ausgehängt werden. Es muß die wesentlichen Inhalte der Beratungen und deren Ergebnisse enthalten. Der AStA hat das Recht, Inhalte einzelner Beratungen und Beschlüsse, die der Diskretion unterliegen
, nicht im Protokoll zu veröffentlichen.

§9 Berufungsausschuss

(1) Die studentische Vertretung aus der Mitte des AStA für den Berufungsausschuss der AHS wird gemäß §17 Abs. 1 Buchst. e) AugustanaSatzg. gewählt.

(2) Ein detailliertes Meinungsbild der StS ist durch die studentische Vertretung zu erstellen und zu Beginn der Beratung im Berufungsausschuss einzubringen und zu begründen.

§10 Änderung der Geschäftsordnung

Für Änderungen dieser Geschäftsordnung findet §32 OSt entsprechende Anwendung.

§11 Aufhebung der Geschäftsordnung AStA von 2005

Die Geschäftsordnung des AStA (GO AStA) vom 4. April 2005 ist aufgehoben.

§12 Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt zusammen mit der OSt in der Fassung vom 19. Februar  in Kraft.

Neuendettelsau, 19. Februar 2007

Geschäftsordnung für Die Arbeit Des Genderreferats

§1 Ziele und Aufgaben des Genderreferats

(1) An der Augustana-Hochschule werden die geschlechter-spezifischen Interessen der Studierenden durch eine Frauenbeauftragte, einen Männerbeauftragten und eine Genderreferentin bzw. einen Genderreferenten vertreten.

(2) Das Genderreferat ist ein Referat innerhalb des AStA. Die Genderreferentin bzw. der Genderreferent hat in Personalunion auch das Amt der Frauenbeauftragten bzw. des Männerbeauftragten inne. 

(3) Das jeweils andere Geschlecht wird durch die Frauenbeauftragte bzw. den Männerbeauftragten als Referat außerhalb des AStA vertreten. Sie bzw. er ist AnsprechpartnerIn und kann das Frauenplenum bzw. das Männerplenum einberufen.

(4) Diese gewählte Vertreterin bzw. dieser gewählte Vertreter verwaltet gemeinsam mit dem Genderreferat den Etat verantwortlich.

(5) Außerdem führen sie zusammen die thematische Arbeit des Semesters durch und bieten gemeinsam mindestens zweimal im Semester einen Genderabend an.

(6) Das Genderreferat trägt zur weiteren Umsetzung des Artikels 11 der Kirchenverfassung der ELKB zur Gleichstellung von Frauen und Männern bei. Es dient dem Austausch über geschlechter-spezifische Themen und der Ermutigung von Frauen und Männern, gegebene Chancen, auch gegen den gesellschaftlichen Mainstream, zu ergreifen.

(7) Das Genderreferat hat die Möglichkeit, Veranstaltungen zu geschlechtsspezifischen Themen, zu Geschlechterrollen in der Gesellschaft und ihren Auswirkungen anzubieten, dies geschieht, in Form von Genderabenden. Ziel des Referates ist es dabei, Anstöße zu geben, die eigene Situation als Mann bzw. Frau in der Gesellschaft zu reflektieren und Möglichkeiten zur Veränderung aufzuzeigen.

(8) Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Männer- bzw. Frauenplenum einzuberufen.

(9) Das Genderreferat stellt auch den studentischen Bezug zur Professur für Theologische Frauenforschung/Feministische Theologie und Genderforschung an der AHS dar. 

(10) In die Zuständigkeit des Genderreferates fallen auch alle Fragen um sexuelle Identität, es setzt sich gegen die Diskriminierung von Studierenden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ein und ist AnsprechpartnerIn.

§2 Der Genderabend

(1) Der Genderabend trägt zur Meinungsbildung zu aktuellen Themen des Campus bei und weckt und fördert Verantwortungsbereitschaft von Frauen und Männern für das Leben an der Hochschule und in Kirche und Gesellschaft. Der Genderabend dient dem Austausch über geschlechter-spezifische Themen, sowie über Geschlechterrollen und ihre Auswirkungen in der Gesellschaft. Zum Genderabend können Gäste eingeladen werden. In jedem Semester müssen mindestens zwei Genderabende durchgeführt werden.

§3 Die Genderreferentin oder der Genderreferent

(1) Der Genderreferent oder die Genderreferentin ist als gewähltes Mitglied des AStA zuständig für geschlechterspezifische Angelegenheiten der Studien- und Hochschulpolitik mit dem Ziel, die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen zu erreichen und zu schützen. Er oder sie ist das Verbindungsglied zwischen  dem AStA und dem Genderabend bzw. dem Männer- oder Frauenplenum. In der Regel übernimmt er oder sie den Vorsitz des Genderabends sowie des Männer- bzw. Frauenplenums.

Geschäftsordung für das Frauenplenum bzw. das Männerplenum

§4 Das Frauenplenum bzw. das Männerplenum

(1) Das Frauenplenum bzw. das Männerplenum ist ein Forum für alle ordentlich immatrikulierten Studentinnen bzw. Studenten und Gaststudentinnen bzw. Gaststudenten an der Augustana-Hochschule (AHS).

(2) Das Frauenplenum bzw. das Männerplenum wird von der Frauenbeauftragten bzw. dem Männerbeauftragten aus aktuellem Anlass einberufen. Außerdem muss das Frauenplenum bzw. Männerplenum auf Antrag von mindestens zehn Studentinnen bzw. Studenten einberufen werden.

(3) Bei Bedarf kann die Ordnung des Frauenplenums bzw. des Männerplenums auch für ein Forum von Studierenden jeder sexueller Identität genutzt werden.

§5 Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende

(1) Es besteht die Möglichkeit, dass die Frauenbeauftragte bzw. der Männerbeauftragte im ersten Plenum des Semesters, das von ihr bzw. ihm einberufen wird, den Vorsitz des Frauenplenums bzw. des Männerplenums freigibt. Die zukünftige Vorsitzende, der zukünftige Vorsitzende wird von den stimmberechtigten Frauen bzw. Männern für ein Semester gewählt. 

(2) Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende beruft das Frauenplenum bzw. das Männerplenum mindestens drei Tage vorher per Aushang ein. Außerordentliche Sitzungen können jederzeit einberufen werden.

§6 Protokoll

(1) Zu Beginn jeder Sitzung bestimmt das Plenum eine Protokollführerin bzw. einen Protokollführer.

(2) Das Ergebnisprotokoll wird am Brett des Genderreferats ausgehängt.

§7 Anwesenheits-, Rede-, Antrags-, Stimm- und Wahlrecht

(1) Das Frauenplenum bzw. das Männerplenum ist nicht öffentlich.

(2) Ordentlich immatrikulierte Studentinnen bzw. Studenten haben Rede-, Antrags-, Stimm- und Wahlrecht.

(3) Beurlaubte und Gaststudentinnen bzw. Studenten haben Anwesenheits-, Rede- und Antragsrecht. Geladene Gäste haben im Frauenplenum bzw. im Männerplenum Rederecht.

§8 Beschlüsse und Wahlen

(1) Das Frauenplenum bzw. das Männerplenum fasst Beschlüsse und wählt mit einfacher Mehrheit. Jede bzw. jeder hat eine Stimme.

(2) Beschlüsse und Ergebnisse sind vor Niederlegung im Protokoll zu verlesen. Sie sind nach Unterzeichnung durch die Protokollführerin bzw. den Protokollführer und die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden gültig.

§9 Rechte und Pflichten

(1) Das Frauenplenum bzw. das Männerplenum kann Arbeitskreise zu einzelnen Fragestellungen oder Themen bilden. 

(2) Das Frauenplenum bzw. das Männerplenum kann aus seiner Mitte mindestens eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten für die Wahl zur Frauenbeauftragten bzw. zum Männerbeauftragten vorschlagen. Diese Sitzung muss bis spätestens zwei Stunden vor Schließung der Wahlliste (s. OSt §12(2)) stattgefunden haben.

§10 Änderung der Geschäftsordnung

(1) Die Geschäftsordnung des Frauenplenums bzw. des Männerplenums kann nur mit einfacher Mehrheit innerhalb des Frauenplenums bzw. des Männerplenums geändert werden. Dafür müssen mindestens 50 % der stimmberechtigten Frauen bzw. Männer ihre Stimme abgeben.

(2) Dies kann auch durch Briefwahl geschehen. Der Stimmzettel ist dafür bei der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden  abzuholen bzw. anzufordern und bei ihr bzw. ihm bis spätestens eine Stunde vor der Abstimmung abzugeben bzw. bis zum Wahltag einzuschicken. Wird per Post gewählt, so trägt die Wählerin bzw. der Wähler das Porto und ist dafür verantwortlich, dass der Brief rechtzeitig ankommt.
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